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Europäischer Gerichtshof hat die Bundesregierung erneut verurteilt

Der BSBD sieht die Länder bei der  
Sicherungsverwahrung nun in der Pflicht

Straubing. Mit seiner jüngsten Entscheidung zur Sicherungsverwahrung hat der Europäische Gerichtshof die 
Bundesregierung erneut verurteilt und zum wiederholten Male einen Verstoß gegen die Europäische Menschen-
rechtskonvention festgestellt. Dazu erklärt der Bundesvorsitzende vom Bund der Strafvollzugsbediensteten 

Deutschlands (BSBD), Anton Bachl: „In der Öffentlichkeit wird die Entscheidung der obersten europäischen Richter 
heftig kritisiert und als sogenanntes Skandalurteil gebrandmarkt. Diese pauschale Kritik geht jedoch am Kern des 
Problems vorbei, sie geht in die falsche Richtung. Nicht die EU-Richter haben die Probleme verursacht oder zu verant-
worten, Deutschland hat in dieser Hinsicht seine Hausaufgaben nicht gemacht!“

Allen mit den Problemen des Straf­
vollzugs befassten Personen und damit 
auch den politisch Verantwortlichen in 
den Justizministerien der Länder muss­
te seit 1998, als die Befristung der Si­
cherungsverwahrung aufgehoben wurde, 
klar sein, dass es im Bereich des Vollzugs 
gravierender Änderungen bedarf und die 
Ausgestaltung dieser Maßregel der Besse­
rung und Sicherung grundsätzlich neu zu 
konzipieren ist. Dazu gehört auch, dass 
das zu Recht geforderte Abstandsgebot 
zur Strafhaft einzuhalten ist. Wer frei­
lich glaubte, eine Neuausrichtung der 
Sicherungsverwahrung allein dadurch er­
reichen zu können, dass z. B. mehr Frei­
zügigkeiten gewährt werden, befand sich 
auf dem Holzweg. Die Sicherungsver­
wahrung als die belastendste Maßnahme 
für einen Straftäter muss an besondere 
Kriterien gekoppelt sein. Besonders zu 
nennen sind hier die Therapieangebote 
bereits während der vorgelagerten Straf­
haft und eine differenzierte Unterbrin­
gung, die die größere Freizügigkeit be­
sonders betont.

Notwendiger Blick auf die Kosten 
unterbleibt

All diese Aspekte und Erfordernisse 
sind durch die Politik geradezu sträf­
lich ignoriert worden; die Folgen sind 
gravierend. Auf der anderen Seite ist zu 
konstatieren, dass die politisch Verant­
wortlichen in Bund und Ländern immer 
dann nach härteren Strafen und Siche­
rungsmaßnahmen rufen, wenn sich sen­
sationelle Verbrechen und spektakuläre 
Vorfälle ereignet haben. Solche Ereig­
nisse werden von einer sich rasant verän­
dernden Mediengesellschaft begierig auf­
gesogen und populistisch vermarktet. Als 
kontraproduktiv erweisen sich politische 
Maßnahmen aber immer dann, wenn 
notwendige Konsequenzen für die Be­
handlung und Betreuung von Straftätern 
mit Blick auf die Kosten unterbleiben.

Zugleich blendet die Politik nahezu 
vollständig aus, dass alle Strafen zeitlich 
befristet sind und es im Hinblick auf die 

Neuausrichtung der Sicherungsverwah­
rung weiterer gesetzgeberischer Maßnah­
men bedarf, um sie gerichtsfest zu ma­
chen. Eine sehr bedenkliche und recht­
lich unzulässige nachträgliche Bestrafung 
ist spätestens dann anzunehmen, wenn 
sich die Sicherungsverwahrung vom 
Strafvollzug kaum unterscheidet.

Probleme werden in die nächste 
Legislaturperiode verlagert

Es reicht nicht aus, zwar auf spekta­
kuläre Ereignisse mit gesetzgeberischen 
Restriktionen zu reagieren, eine sachge­

rechte Ausgestaltung dieser Maßnahmen 
aufgrund finanzwirtschaftlicher Zwänge 
aber zu unterlassen. Damit werden die 
Probleme nur in die nächste Legislatur­
periode verlagert. 

Unverhältnismäßig aufgeheizte 
Situation

Die Kritik hat auch bei den Bundeslän­
dern anzusetzen, die die unterschiedliche 
inhaltliche Gestaltung der Strafhaft und 

der Maßregel der Besserung und Siche­
rung längst hätten in Angriff nehmen 
müssen. Inzwischen ist in der Bundes­
republik eine unverhältnismäßig aufge­
heizte Situation zu beklagen. Allein die 
Ankündigung der beabsichtigten Unter­
bringung von Sicherungsverwahrten am 
eigenen Wohnort führt zu massiven Pro­
testen. Aufgrund von falschen Strategien - 
wie zum Beispiel die Teilprivatisierungen 
von Justizvollzugsanstalten - wurde das 
Vertrauen der Bevölkerung in den Staat 
und dessen Organe nachhaltig beschä­
digt. Um den berechtigten Interessen 
der in unmittelbarer Nachbarschaft le­

benden Bevölke­
rung Rechnung 
zu tragen, sollte 
das Grundrecht 
der freien Woh­
nungswahl für 
entlassene Siche­
rungsverwahrte 
zeitlich begrenzt 
e inge s ch r änk t 
werden können. 
Problematische 
potentielle Ge­
f ährdungskon­
z e n t r a t i o n e n 
könnten auf die­
se Weise verhin­
dert werden.

Insellösungen, 
wie sie ein Ver­
treter einer Poli­
zeigewerkschaft 
vo rge s ch l agen 
hat, sind der 

falsche Weg. Vorschläge dieser Art sind 
überflüssig, fachlich falsch und allenfalls 
talkshowtauglich.

Am 8. Februar 2010 wird das Bun­
desverfassungsgericht zur Frage der Si­
cherungsverwahrung verhandeln. Der 
BSBD, der im Anhörungsverfahren eine 
Stellungnahme abgegeben hat, ist zu die­
ser Verhandlung geladen. 

Der BSBD sieht aufgrund der gesetz­
lichen Neuregelung bereits vor dieser 
Verhandlung die Gefahr, dass weitere 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH), amtlich nur Gerichtshof genannt, mit 
Sitz in Luxemburg ist das oberste rechtsprechende Organ der Europäischen 
Union (EU). �
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   von Klaus Neuenhüsges,
             stellvertretender Bundesvorsitzender

Übergangszahlung für aus-
scheidende Beschäftigte

Die dbb tarifunion und der BSBD 
verlangen eine grundlegende Änderung 
der in §47 Nr. 3 TV­L geregelten Über­
gangszahlung für Beschäftigte. Hierzu 
wird insbesondere die Erhöhung der 
Übergangszahlung für ausscheidende Be­
schäftigte gefordert. Dies begründet sich 
aus der geänderten Rechtsauff assung der 
Spitzenverbände der Sozialversicherungs­
träger in der Frage, wie sich das bloße 
Ruhen der arbeitsvertraglichen Pfl ich­
ten auf ein sozialversicherungspfl ichtiges 
Beschäftigungsverhältnis auswirkt. Bei 
Schaff ung des TV­L stand die Rechtsauf­
fassung der Spitzenverbände einer dem 
BAT entsprechenden Ruhensregelung 
noch entgegen. Im TV­L mussten daher 
die Möglichkeit der Beendigung des Ar­
beitsverhältnisses vor der abschlagsfreien 
Altersrente und der Anspruch auf fi nan­
ziellen Ausgleich für die Beschäftigten 
geschaff en werden. 

Die TdL hat sich inzwischen grund­
sätzlich zu Verhandlungen bereit erklärt. 
Die dbb tarifunion und der BSBD wer­
den ihre Positionen durch eigene Berech­
nungen weiter untermauern.

Verhandlungen 
wurden abgebrochen 
Am 15. November 2010 hat eine wei-
tere Verhandlungsrunde stattgefun-
den. Bei der Diskussion um den künf-
tigen Umgang mit Vergütungsgruppen-
zulagen hat der Verhandlungsführer 
der Arbeitgeber den Verhandlungster-
min abgebrochen. Diskussionsschwer-
punkte waren zuletzt der Umgang mit 
Aufstiegen und Vergütungsgruppenzu-
lagen. Dieser plötzliche Abbruch des 
Verhandlungstermins erweckt den Ein-
druck, dass der Verhandlungsführer 
der Arbeitgeber den Schulterschluss 
mit den Arbeitgebern von Bund und 
Kommunen sucht. Die eigenständigen 
und von der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder unabhängigen Verhand-
lungen mit Bund und Kommunen zu ei-
ner Entgeltordnung laufen derzeit auf-
grund der Haltung insbesondere der 
kommunalen Arbeitgeber schleppend. 

Der BSBD wird weiter in dieser Ange-
legenheit berichten. Desgleichen wird 
auf unser Positionspapier zur Neuge-
staltung des Eingruppierungsrechts 
verwiesen. 

Tarifgespräche zur 
Zusatzversorgung
Am 9. Dezember 2010 haben die 
Gewerkschaften die seit Frühjahr un-
terbrochenen Tarifgespräche zur Zu-
satzversorgung mit den Arbeitgebern 
wieder aufgenommen. 

Gegenstand ist die höchstrichter-
liche Rechtsprechung, welche die 
Regelungen zur Übertragung des un-
verfallbaren Anteils der Rentenanwart-
schaften aus dem geschlossenen Sys-
tem der Gesamtversorgung als Start-
gutschrift im Punktemodell für die 
Betriebsrente im öffentlichen Dienst 
teilweise für unwirksam erklärt hatte.

Weitere Urteile zur tarifvertraglichen 
Umsetzung betreffen die Berücksich-
tigung von Mutterschutzzeiten sowie 
von eingetragenen Lebenspartner-
schaften bei der Betriebsrente.

Für uns ist entscheidend, dass 
die Arbeitgeberseite die fi nanzi-
ellen Lasten aus der Umsetzung der 
höchstrichterlichen Vorgaben alle tra-
gen muss. Kompensationsgeschäfte 
zu Lasten der Versicherten lehnen wir 
ab. 

Änderungen notwendig werden könnten. 
Grundsätzlich hält die Fachgewerk­
schaft der Strafvollzugsbediensteten die 
jüngsten Änderungen durch das Th era­
pieunterbringungsgesetz für akzeptabel. 
Notwendig erscheint es jedoch, Th erapie­
angebote bereits in der Strafhaft und zwar 
nicht nur für die von der Sicherungsver­
wahrung Bedrohten zu unterbreiten. 

Qualitativ hochwertige Therapie ist 
der Schlüssel zum Erfolg

Dabei ist es wichtig, eine angemessene 
und an den Erfordernissen des Einzel­
falles ausgerichtete Th erapie anzubieten. 
Eine qualitativ hochwertige und auf den 
Einzelnen zugeschnittene Th erapie ist der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Verantwortlichen und der interessier­
ten Öff entlichkeit sollte allerdings klar 
sein, dass ein Restrisiko bei noch so groß­
en Anstrengungen bestehen bleiben wird.

Die Öff entlichkeit kann vor kranken 
wie resozialisierungsunfähigen Straftä­
tern weitestgehend geschützt werden. 
Eine Lösung muss noch für jene Straftä­

ter gefunden werden, die für eine Unter­
bringung in der Forensik zu gesund sind, 
jedoch ein enormes Sicherheitsrisiko 

für die Allgemeinheit darstellen. Nach 
Überzeugung des BSBD-Vorsitzenden 
Bachl ist in diesen Fällen dem Schutz der 
Öff entlichkeit vor weiteren Straftaten 
Vorrang vor den individuellen Freiheits­
rechten von Straftätern einzuräumen. 
Natürlich bewegt sich die Politik in die­
sem Bereich in einer juristischen Grau­
zone, die erst durch die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts beseitigt 
werden kann. 
„Der BSBD ist zuversichtlich, dass das 

Verfassungsgericht eine Lösung für diese 
aktuelle Problematik aufzeigen wird. Der 
BSBD ist aber auch pragmatisch genug 
zu wissen, dass langfristig alle Probleme 
im Zusammenhang mit der Sicherungs­
verwahrung nur sachgerecht gelöst wer­
den können, wenn die Länder die Ge­
staltung von Strafhaft und Maßregel der 
Besserung und Sicherung eigenständig 
regeln und organisieren“, sieht BSBD-
Chef Anton Bachl die Bundesländer in 
der Pfl icht.

(Einzelheiten zum zu verhandelnden 
Fall fi nden Sie in der PM 117/2010 des 
BVerfG vom 16.12.2010).

Anton Bachl, BSBD Bundesvorsitzender.
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Kommentar von Burghard Neumann

115 Jahre vor der Zellentür und 25 Jahre dahinter
„Mensch Kollege, wenn es im Gefäng-

nis ein bisschen ruhiger ist und du mal 
über die Piste guckst, dann fällt es ganz 
besonders auf: 115 Jahre Lebensalter 
schließen die Zellen auf und 25 Lebens-
jahre sitzen dahinter!“ So hat mich ein 
AVD-Kollege zwischen den Feiertagen 
im Hafthaus begrüßt. Und dann hat 
er noch märkisch hinzugefügt: “Is det 
nich schlimm, wo sind wa da bloß hin-
jekomm! Früher hättet sowat nich geje-
ben!“

Altersstruktur im Vollzug ist aus 
den Fugen geraten

Insbesondere zu Zeiten mit etwas 
mehr Ruhe fällt es in ostdeutschen 
Gefängnissen besonders auf: Die Al-
tersstruktur im Vollzug ist aus den Fu-
gen geraten. Zwanzig Jahre nach der 
politischen Neugliederung treffen uns 
beispielsweise in Brandenburg die Aus-
wirkungen von zwei fatalen Personalent-
scheidungen mit voller Wucht. 

Die Erste war die Entscheidung, alle 
über fünfzigjährigen Kollegen in den Ru-
hestand zu schicken, Das war der Befehl 
des letzten DDR-Innenministers. Damit 
wurde das erste große Generationen-
loch in den Vollzug gerissen. 

Die zweite Entscheidung war die der 
brandenburgischen Landesregierung, 
ab 2004 auf die Ausbildung von Bedien-
steten des Allgemeinen Vollzugsdienstes 
zu verzichten. Damit wurde die Überalte-
rung der Kollegenschaft zementiert.

Über den Sinn oder Unsinn dieser Ent-
scheidungen können wir heute trefflich 
streiten. 

Beide Entscheidungen sind in ihrer 
Zeit erklärt und politisch begründet 
worden. Beide Entscheidungen haben 
für die Personalstruktur verheerende 
Folgen. Aus den mittleren Dienstjahr-
gängen wurde über Nacht mit einer 
scharfen Bruchkante 
zuerst die „Generation 
Erfahrung“, die, wenn sie 
heute hinter sich schaut, 
keinen gewachsenen 
Nachwuchs mehr sieht, 
dem sie den Staffelstab 
in die Hand drücken 
kann.

Warum fällt das gera-
de jetzt so ins Gewicht? 
Überall hören wir von 
den politischen Entschei-
dungsträgern in den Re-
gierungen und Parlamen-

ten, dass gespart werden muss, dass 
Haushaltskonsolidierung Vorrang hat 
vor allem anderen, und dass die Neuver-
schuldung als Generationenbelastung 
zurückgefahren werden muss. 

 „Das dicke Ende kommt“

Diese Ziele haben alle ihre Berechti-
gung, das ist unbestritten. Es muss je-
doch trotzdem von der Politik verlangt 
werden, über den tagespolitischen Tel-
lerrand zu schauen. 

Konsequenz der damaligen Entschei-
dungen ist heute ein Altersdurchschnitt 
von weit über 50 Jahren speziell in den 
Laufbahnen des mitteleren Dienstes. 

Die Konsequenzen dieser politischen 
Entscheidungen haben Langzeitwirkung. 
Derzeit sind die konkreten Folgen dieser 
Politik erst in Konturen sichtbar. 

Das „dicke Ende“ aber kommt be-
stimmt! Fast alles wird unter das Primat 
der Wirtschaftlichkeit gestellt. 

Forderung nach effizientem Voll-
zug und effizienter Justiz

Wenn wirtschaftlich arbeiten aber 
heißen soll, profitabel zu arbeiten, dann 
ist das falsch. Justiz und Justizvollzug 

können und dürfen 
nicht mit der Profit-
Elle gemessen werden. 
Wer das im Hinterkopf 
hat, der bricht den Ge-
setzesauftrag oder ver-
biegt ihn zumindest. Die 
Forderung nach einem 
effizienten Vollzug, nach 
einer effizienten Justiz 
ist durchaus berechtigt. 

Die Forderung nach 
Profitabilität ist jedoch 
unzulässig. Die Politik 
muss insoweit mit dem 

Vorwurf leben, dass an vielen Stellen 
zuviel verausgabt wird, der Bund der 
Steuerzahler moniert dies jährlich mit 
gewisser Berechtigung. Mangelnde 
Wirtschaftlichkeit in diesen Bereichen – 
speziell sei hier an das desaströse Zo-
cken der Landesbanken erinnert – darf 
nicht durch Personalkürzungen und das 
Schließen von Behörden kompensiert 
werden. Vor zwanzig Jahren hieß das 
noch Abwicklung, war damals in vielen 
Fällen so unsinnig wie heute das Ausla-
gern oder Schließen. 

Speziell Brandenburg sollte insbe-
sondere für den Justizvollzug begreifen, 
dass Zeiten schwächerer Belastung 
auch immer eine große Chance darstel-

len, sich konzeptionell zu modernisieren. 
Wo lassen wir Sicherungsverwahrte, wie 
gestalten wir Vollzug wirkungsvoller, wel-
che Behandlungen bieten wir an, tren-
nen wir Erst- von Rückfalltätern, wie bil-
den wir Personal nicht nur aus, sondern 
auch effizient weiter? Solche Fragen wer-
den nicht durch Personalkürzungen mit 
der Heckenschere gelöst und auch nicht 
durch die Schließung von Standorten. 

Und ja, lieber Kollege, du hast recht, 
es ist schlimm, früher war ein solcher 
Generationenbruch einfach nicht vor-
stellbar. Sicher ist der politische Alltag 
heute anders, vielleicht sogar schwie-
riger, aber das darf nicht zu Kurzsich-
tigkeit und Aktionismus führen. Damit 
wird nachfolgenden Generationen eine 
weitaus größere Bürde auferlegt, als sie 
heute tatsächlich überschaut werden 
kann. Bei allen Umbrüchen, die es zu 
allen Zeiten gegeben hat, muss Konti-
nuität und der tatsächliche Wille des 
Gesetzgebers wieder entscheidungsbin-
dend werden. 

Wer als Politiker den Gedanken an 
Personalkürzungen nachhängt, der ge-
langt schnell vom Holzweg in die Sack-
gasse.Tür zu, Behandlung ade.

Wie immer dreht sich alles um das liebe Geld.
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Zu einem Arbeitsgespräch ist die 
Bundesleitung kurz vor Weih-
nachten, am 20. Dezember 

2010, mit der Berliner Justizsenato-
rin Gisela von der Aue (SPD) in ihrem 
Amtssitz zusammengetroffen.

In der Diskussion wurde inhaltlich 
die aktuelle Situation des Berliner Straf­
vollzuges im Kontext der bundesweiten 
Entwicklungen besprochen. Der Bun­
desleitung ging es dabei vorrangig darum 
darzulegen, dass insbesondere Privatisie­
rungen nicht der Weg zu einem effizi­
enten, zukunftsorientierten Vollzug sein 
können. 

Dem hat die Justizsenatorin inhaltlich 
voll zugestimmt und ausdrücklich betont, 
dass es in Berlin keine Bestrebungen gibt, 
Vollzug privat zu betreiben. Sie bekannte 
sich ausdrücklich dazu, dass Strafvollzug 
eine staatliche Kernaufgabe ist. Auch 
der Neubau einer Anstalt am südlichen 
Stadtrand ist darauf ausgerichtet. Tradi­

Arbeitsgespräch mit Berliner Justizspitze

 „Der Strafvollzug ist eine staatliche Kernaufgabe”

tionell gibt es im Bereich von Arbeit und 
Ausbildung Verknüpfungen mit privaten 
Anbietern. Dies ändere aber nichts an 
ihrer Grundauffassung zum Betrieb von 
Vollzugsanstalten. 

Berlin hat in den nächsten Jahren, 
wie viele andere Bundesländer auch, ei­
nen Umbau vorzunehmen. Zahlreiche 

H a f t r ä u m e 
e n t s p r e c h e n 
nicht mehr dem 
Standard eines 
modernen Straf­
vollzuges. Der 
Belegungsdruck 
macht den Neu­
bau in Großbee­
ren erforderlich. 
Später sollen 
Sanierungen in 
Anstalten wie 
Moabit oder Te­
gel vorgenom­
men werden. 

Die Justizsenatorin machte aber auch 
deutlich, dass sie mit Blick auf die ange­
sprochene größere Kooperation mit dem 
brandenburgischen Vollzug sehr zurück­
haltend agieren werde. 

Hier verwies sie darauf, dass dem Voll­
zug durch entsprechende Urteile enge 
Grenzen gesetzt seien.

Gesprächsrunde: Justizsenatorin von der Aue (SPD), Gerlach Susanne, 
Stv. Leiterin Abt. Strafvollzug, Burghard Neumann und Anton Bachl.

Köln 2011

Splitter von der 52. Gewerkschaftspolitischen Tagung  
des dbb in der Rheinmetropole Köln

Gespräch am Rande: Anton Bachl, Norbert Nitzsche (Amtsanwaltverein) und Burghard Neumann.

Traditionell lädt der Deutsche Be-
amtenbund kurz nach dem Jahres-
wechsel zu seiner jahrespolitischen 
Arbeitstagung in die Messehallen in 
Köln ein. 

Die gewerkschaftspolitische Diskussi­
on stand ganz im Zeichen der Auseinan­
dersetzung mit den Staatsfinanzen der 
Bundesrepublik und deren Zukunft auch 
in Bezug auf den öffentlichen Dienst. 
Von Seiten der Bundesleitung haben an 

dieser Veranstaltung Anton Bachl und 
Burghard Neumann teilgenommen.

Auch wenn das Thema auf den ersten 
Blick vielleicht etwas weit weg erscheint 
vom Vollzugsalltag, wissen wir doch alle, 
dass sich hier direkte Verknüpfungen er­
geben. Denn auch im Vollzug ist ohne 
Moos nichts los. Auf die konkrete Wie­
dergabe der Diskussion soll hier wegen 
des inhaltlichen Umfangs verzichtet 
werden.  Ausführliche Beiträge finden 
sich auf der Internetseite www.dbb.de. Neben dem Veranstaltungsprogramm 

ist eine solche Tagung natürlich immer 
auch eine gute Gelegenheit, sich mit Ge­
werkschaftskollegen auszutauschen. Ge­
rade die föderale Struktur Deutschlands  
zwingt uns als Gewerkschaftler dazu, die 
Zusammenarbeit zu koordinieren und zu 
stärken. Für den BSBD betrifft das die 
Bereiche Justiz und Innere Sicherheit.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, 
Frank-Walter Steinmeier.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
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Tarifrunde 2011

Die Arbeitgeberseite spielt auf Zeit

Am 4. Februar 2011 sind in Berlin die in der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) zusammengeschlossenen öffentlichen Arbeitgeber mit 
den Verhandlungsführern der Gewerkschaften zusammen getroffen. 

Wie nicht anders zu erwarten war, hat die Arbeitgeberseite kein konkretes An-
gebot auf den Tisch gelegt. Der Verhandlungsführer der dbb tarifunion, Frank 
Stöhr, mahnte eine gerechte Bezahlung und kalkulierbare Perspektiven für die 
Kolleginnen und Kollegen an. „Dies bleibt unser Ziel, und das haben wir heute 
der Gegenseite deutlich gemacht“, sagte Stöhr nach dem Ende der ersten 
Verhandlungsrunde. „In der nächsten Runde erwarten die Gewerkschaften ein 
abschlussfähiges Verhandlungsangebot, das den Kolleginnen und Kollegen 
eine auskömmliche Teilhabe an der allgemeinen Einkommensentwicklung 
sichert.“

Die dbb tarifunion und ver.di haben 
sich darauf verständigt, für die laufende 
Tarifverhandlung ein Forderungspaket 
mit einem Gesamtvolumen von fünf Pro­
zent zu schnüren. Bei einem Sockelbetrag 
von 50,00 Euro als sozialer Komponente 
wird eine lineare Anhebung der Gehäl-
ter um drei Prozent verlangt. Flankiert 
werden sollen diese finanziellen Forde­
rungen durch qualitative Tarifverbesse­
rungen. 

Dazu gehört die Forderung nach ei­
ner tariflichen Altersteilzeitregelung als 
Beschäftigungsbrücke für Jüngere, die 
verbindliche Übernahme von Auszubil­
denden und nicht zuletzt die Wiederein­
führung der Bewährungsauf­
stiege. Diese waren mit der 
Tarifreform 2005 in Erwar­
tung einer zeitnahen Eini­
gung auf eine neue Entgelt­
ordnung ausgesetzt worden. 
Da es diese neue Entgeltord­
nung bisher noch nicht gibt, 
müssen die Bewährungs­
aufstiege zunächst weiter 
gelten, um die Kolleginnen 
und Kollegen einigermaßen 
aufgaben- und leistungsange­
messen bezahlen zu können. 
Die Laufzeit des Vertrages soll vierzehn 
Monate betragen. 

Diese Forderung ist mit Blick auf die 
Beschäftigungssicherung äußerst mode­
rat ausgefallen. Angesichts der gravie­
renden Einkommenseinschnitte gerade 
bei den Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes hätte man sich auch eine höhere 
Forderung vorstellen können.

Arbeitgeberseite entsetzt über die 
Forderungshöhe

Die Arbeitgeberseite verschließt hinge­
gen weiter die Augen vor der Realität. Für 
sie scheint festzustehen, dass eine Kom­
pensation früherer Einkommenseinbu­
ßen eine in ihren Augen unzulässige For­
derung darstellt. Anders ist die schroffe 

Zurückweisung der Forderung der dbb 
tarifunion durch den Vorsitzenden der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder, den 
niedersächsischen Finanzminister, Hart-
mut Möllring (CDU), nicht zu verste­
hen, der die Bezahlung der Mitarbeiter 
des öffentlichen Dienstes immer als unter 
Haushaltsvorbehalt stehend betrachtet. 
Möllring hält deshalb jede Anhebung 
der Gehälter, die 1 Prozent überschreitet, 
für „Teufelswerk“, weil sie die finanzielle 
Handlungsfähigkeit der Gebietskörper­
schaften einschränke.

Diese Einschätzung bewegt sich fern­
ab jeglicher Realität. BSBD-Vorsitzen­
der Anton Bachl hat diese Provokation 

unverzüglich zurückgewiesen: „Ginge 
es allein nach Haushaltspolitikern wie 
Hartmut Möllring dürften die Kolle­
ginnen und Kollegen in den nächsten 
Jahren überhaupt keine Gehaltsforde­
rungen mehr erheben, weil vermutet 
werden darf, dass die Kassen der öffent­
lichen Hand leer bleiben werden, da der 
Schuldenabbau und das Schultern der 
finanziellen Risiken auf europäischer 
Ebene alle Mehreinnahmen verschlin­
gen dürfte. Angesichts der anziehenden 
Konjunktur und der Tatsache, dass Po­
litiker zu höheren Lohnabschlüssen in 
der Wirtschaft ermutigen, verlangen wir 
jedoch ein ordentliches Stück vom Ku­
chen. Der öffentliche Dienst darf nicht 
weiter auf Verschleiß gefahren werden.“ 
Die Arbeitgeber scheinen sich in einer 

starken Verhandlungsposition zu wäh­
nen, weil der öffentliche Dienst vom 
Berufsbeamtentum geprägt wird. Das 

„Handelsblatt“ hat dies in einem Bericht 
dieser Tage so beschrieben, dass das „Er­
pressungspotential“ der Gewerkschaften 
zur Durchsetzung überzogener Forde­
rungen in Deutschland eher gering sei. 
In diesem Bericht wird zudem darauf 
verwiesen, dass das Vorurteil vom aufge­
blähten deutschen Beamtenapparat völlig 
realitätsfern sei. 

So habe das Ifo-Institut herausge­
funden, dass der öffentliche Dienst in 
Deutschland, gemessen an der Gesamt­
wirtschaft, einer der kleinsten im in­
ternationalen Vergleich sei, signifikant 
kleiner als in Großbritannien und den 
USA. „Wenn die Gesellschaft sich auf ih­
ren öffentlichen Dienst weiter verlassen 
will, dann muss sie ihn auch anständig 
bezahlen“. 

Die laufende Tarifauseinandersetzung 
wird für uns zum Maßstab dafür wer­
den, ob ein gerechter Interessenausgleich 
möglich sein wird. Über eines sollten sich 
die öffentlichen Arbeitgeber allerdings 
im Klaren sein: „Die Kolleginnen und 
Kollegen werden sich diesmal nicht mit 
einem Trinkgeld abspeisen lassen. Die 
Kolleginnen und Kollegen sind kampf­
bereit und werden für die Durchsetzung 
ihrer berechtigten Forderungen auch den 
Arbeitskampf nicht scheuen“, warnte 
Bachl die Arbeitsgeberseite vor tak­
tischen Spielchen.

Für den BSBD ist es eine Selbstver­
ständlichkeit, dass im Falle einer Tarifei­
nigung das erzielte Ergebnis zeit-, wir­
kungs- und inhaltsgleich auf den Beam­
tenbereich übertragen werden muss. Ver­
handlungsführer Möllring (CDU) hat 
ausgerechnet, dass sich die Gesamtkosten 
der Gewerkschaftsforderungen auf rund 
4,5 Milliarden Euro belaufen werden. 

Hierzu ist lediglich festzustellen, dass 
dies der gerechtfertigte Preis für einen 
effizienten und leistungsstarken öffent­
lichen Dienst ist. 

Bundesvorsitzender Anton Bachl erwartet von 
der Tarifrunde 2011 die Teilhabe des öffent-
lichen Dienstes an der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung.

Die Kolleginnen und Kollegen stehen hinter den berechtigten 
Forderungen der Gewerkschaften und werden sich nicht mit 
Almosen abspeisen lassen.


